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~r . Aus··dem··p otokoll des Regierungsrates 1935. 

Sitzung vom 6. Juni 1935. 

1638. Straßen und erweiterte Bauabstände. Die Ban·· 
clirektion berichtet: 

Die alte Winterthurerstraße I. Kl. wurde im Jahre 1933 
von Rieden-Wallisellen bis zu den Kies werken im „Hard", 
oberhalb Dietlikon, mit einem Betonbelage ausgebaut. Seit­
her braehte der Gemeinderat Bassersdorf wiederholt den 
Wunsch zum Ausdruck, die Straßenverbesserung möchte vom 
„Hard" bis nach Bassersdorf ausgede.!rnt werden, um dadurch 
eine bessere Verbindung mit Zürich herzustellen, da die nur 
oberflächlich geteerte schmale Straße über Dietlikon/neue 
Winterthurerstraße einen wesentlichen Umweg bedeutet. 

Nach dem vom kant. Tiefba.uarnt für die 1150 m lange 
Strecke ausgearbeiteten Projekt soll zunächst vor den Kies­
werken, die sic.h innerhalb des Gemeindebannes Dietlikon be­
finden, eine Schroppenpflästerung eingebaut werden, die der 
sehr starken Belastung durch den Verkehr der Motorlast· 
wagen und Bagger nm ehesten zu genügen vermag. Ansehlies-­
senc1 wird die Gefällsstrecke gegen Bassersdorf hinunter mit 
einem Stradolbelag versehen, ·welcher für die ungünstig auf 
der Nordseite des Hanges liegende Strecke einige Gewähr fiir 
die gewünschte Rauhigkeit biete.n kann. Auf der nahezu hori­
zontal liegenden Strecke bis ;mm Dorfeingang ist ein Teer­
asplwltbelag vorgesehen. Die Fahrbahnbeläge werden durch­
gehend auf 6 m Breite erstell t; beiclseits schließen je 50 cm 
breite, nm chaussierte Bankette an. Von der Erstellung von 
Geh- ocler Radfahrwegen wircl derzeit Umgang genommen; im 
Projekt ist jedoch vorgesehen, daß cliese Erweite.rnngen spä­
ter ohne größere Anpassungen erstellt wt~rclen können, wenri 
der Verkehr dies erfordern würde. 

Projekt und Voranschlag wmden den Gemeindebehörden 
von Bassersclorf uncl Dietlikon vorerst zm Vernehmlassung 
und dann zur Beschlußfassung zugestellt. Dem Auszug aus 
dem Protokoll der Gemeindeversammlung von Bassersclort 
vom 5. April 1935 ist zu entnehmen, daß cle111 Projekt zuge­
stimmt und der aui Grnncl der einsc.hlägigen Verordnungen 
errechnete Gemeindebeitrag von Fr. 10, 7 40 ohne Opposition 
festgesetzt wurde. Laut Protokoll cler außerordentlichen Ge­
meincleversammlung vo11 Dietlikon vom 29. April 1929 ist der 
Gemeindebeitrag von Fr. '.~ ,000 bereits am 24. Oktober 193..t 
endgültig beschlossen worden. Seitens des Gemeinderates 
Wallisellen liegt eine Erklärung vom i9. November 1934 vor, 
wonach sich dieser verpflichtet hat, den Ausbau der Straße 
auf Gemeinclegebiet Dietlikon im Interesse der bessern Be­
werbung cler großen Kiesaufbereitungsanlage im „Hard", die 
der Gemeinde vVallisellen gehört, mit einem Beitrag von Fr . 
1,500 zu unterstützen. Wider Erwarten haben die privaten 
Kiesgrubenbesitzer (einscl1ließlich der „Kibag") jegliche Bei­
tragszahlung ausgesc.l1lagen uncl diese Stellungnahme mit dem 
im Baugewerbe eingetretenen großen Rückgang von Bestel­
lungen zu begründen versucht. Diese Ablehnungen werden zur 
Folge haben, daß beim Bezug von Schotter, Kies und Sand 
zum Straßenbau keinerlei Rücksichtnahme auf Private nötig 
jst und deshalb für die Anlieferung in erster Linie die im Ge-



meindebesitz befindlichen Werke oder deren Vorräte in Be­
tracht fallen. 

Der Voranschlag beträgt für die Schruppen-Pflästerung 
und die fugenlosen Beläge in beiden Gemeinden Fr. 97,000 
Abzüglich die Beiträge: 

Bassersdorf 
Dietlikon 
Wallisellen 

Fr. 10,740 
2,000 
1,500 14,240 

Nettokosten des Staates Fr. 82,760 
Dieser Betrag verteilt sich auf die Budgettitel: 

Fonds für Hauptverkehrsstraßen, Titel 9 Fr. 30,510 
Fonds für Hauptverkehrsstraßen, Titel 10 „ 52,250 

wie oben Fr. 82,760 
Längs der zum Ausbau gelangenden Strecke haben die 

Gemeinden Dietlik:on un<l Bassersdod: erweiterte Bauab­
stände durch Baulinien mit 24 m beziehungsweise 30 m ge­
genseitigem Abstand festgesetzt. · Die Beschlußfassung ist 
durch die Gemeindeversammlung Dietlikon am 29. April Hl35 
und die Gemeindeversammlung Bassersdorf am 5. April l 93G 

, erfolgt. 
Die Vorlagen über den Straßenausbau und die Festsetzung 

der erweiterten Bauabstände wurden dem Bezirksrat Bülach 
überwiesen, der am 16. Mai 1935 dem Regierungsrat die Aus­
führung der Straßenverbesserung im Sinne von § 6, lit a, des 
Gesetzes über das Straßenwesen empfiehlt. Einern Zeugnis der 
Bezirksratskanzlei Bülach vom 15. Mai 1935 ist zu entnehmen, 
daß geg·en die Vorlagen über erweiterte Grenzabstände keine 
Rekurse eingereicht wurden. 

Der Fahrbahnausbau wird als Notstandsarbeit ausge­
führt, zu welcher Arbeitslose von Bassersdorf und Umgebung 
durch Vermittlung der Bauleitung vom zuständigen Kreisar­
beitsamt zugewiesen werden. 
· Auf Antrag der Baudirektion 

beschließt der Regierungsrat: 
I. Das Projekt für den Ausbau der alten Winterthurer­

straße (I. Klasse) vom Südausgang von Bassersdorf bis zum Be­
ginn der Betonstraße im „Hard" oberhalb Dietlikon wird geneh­
migt und es werden die erforderlichen Kredite gemäß vor­
stehendem Bericht erteilt. 

II. Die festen Beiträge der Gemeinden: 
Bassersdorf mit Fr. 10,740 
Dietlikon mit „ 2,000 
Wa.Ilisellen mit „ 1,500 

sind nach Fertigstellung der Bauarbeiten, spätestens bis Ende 
1935, dem Rechnungssekretariat der Baudirektion zu ent­
richten. 

III. Der Ausbau der Straße I. Klasse wird als Notstands­
arbeit durchgeführt. 

IV. Es wird ein Hülfskonto eröffnet, das nach der Ver­
rechnung aller Einnahmen und Ausgaben wieder aufgelöst 
wird. 

V. Die Vorlagen der Gemeinden Dietlikon und Bassers­
dorf über die erweiterten Bauabstände längs der alten Win­
terthurerstraße I. Klasse vom „Hard" bis zur Liegenschaft 
Dübendorfer Assek.-Nr. 412 mit 24 m (je 12 m von der Stras­
senachse aus) und von hier bis zur Bahnlinie in Bassersdorf 
mit 30 m (12 m beziehungsweise 18 m von der Fahrbahn-

fl 



mitte aus gemessen) werden im Sinne von § 31, Absatz 3, 
des Straßengesetzes genehmigt. 

VI. Mitteilung an die Gemeinderäte Bassersdorf, Dietli­
kon und Wallisellen, an die Gemeinderäte Bassersdorf und 
Dietlikon je unter Beilage eines Doppels der technischen Un­
terlagen des Ausbaues der Straße und der betreffenden Bau­
linienpläne, alle mit Genehmigungsvermerk versehen, den Be­
zirksrat Bülach und an clie Baudirektion. 

Zürich, den 6. Juni 1935. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber : 




